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Ausgangslage

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat 
insbesondere in der vergangenen Dekade 
eine Vielzahl neuer Angebote den Markt 
der Personen beförderung erreicht. Das 
Spektrum reicht von Möglichkeiten der 
Fahrplandarstellung in Echtzeit und App- 
basierten Buchungs- und Bezahlprozessen 
bishinzumMarkteintrittneuerAkteure,
dieanderbestehendenMobilitätslandschaft
DeutschlandsrüttelnundderenZulässig-

Metaanalyse

ZielderMetaanalyseistes,einenÜber-
blicküberdieForderungenausderpolitischen
undwissenschaftlichenDebattederletzten
Jahre zur Reform des Personenbeförderungs-
rechtsunterbesondererBerücksichtigung
digitalerMobilitätsplattformenzuverschaffen.

Sozioökonomische Einschätzungen der Stakeholder

ZieldiesesArbeitsschrittes istes,die
wichtigstensozialen,verkehrspolitischen,
ökonomischen sowie ökologischen und 
klimatischenAuswirkungenaufzuzeigen, 
die eine Umsetzung der genannten For-
derungen zur Folge haben könnte. Auch  
hierbei wird sich im Wesentlichen auf Aus-
sagenderanalysiertenStudien,Mitteilun-

Rechtswissenschaftliche Analyse

ZielderrechtswissenschaftlichenAnalyse
istes,dierechtlicheUmsetzbarkeitdes
in der Metaanalyse geforderten Reform-
bedarfsunterBerücksichtigungdersozio
ökonomischen Auswirkungen zu überprüfen. 

DerkonkreterechtswissenschaftlichePrüf
auftraglässtsichindreiModuleeinteilen:
ForderungenzurReformbedürftigkeittech-
nischerVorgaben(Modul1),bestehender
Beförderungsformen (Modul 2) sowie 
digitalerMobilitätsplattformenundneuer
Beförderungsformen (Modul 3). Die disku-

ZIELSETZUNG UND  VORGEHENSWEISE

keit teilweise Gegenstand von Gerichts-
verfahren geworden ist. Die Studie geht 
derFragenach,inwieweitangesichtsder
Schutzzwecke des streng regulierten Personen-
beförderungsrechts und vor dem Hinter-
grund der Chancen sowie Risiken neuer 
Mobilitäts dienstleistungen unter Nutzung 
digitalerMobilitätsplattformenAnpassungen
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
erforderlichundrechtspolitischmöglichsind.

EingeflossensindindieMetaanalysene-
benverschiedenenveröffentlichtenStu-
dien,MitteilungenundGutachtenauch
StellungnahmenvonStakeholdern,diedie-
se im  Anschluss an zwei Workshops beim 
BMVI einreichen konnten.

genGutachten,sowiederausgewerteten
Stakeholder-Stellungnahmen fokussiert. 
Aufgrund der Komplexität des Beförderungs-
marktes sowie starker regionaler Abhängig-
keiten können die angenommenen Aus-
wirkungen dabei lediglich Tendenzen 
beschreiben.

tierten Ausgestaltungs optionen können 
modular und grundsätzlich unabhängig 
voneinander betrachtet und umgesetzt 
werden,wobeizujederZeitjeweilsWech-
selwirkungen mit anderen Regelungen des 
PBefG bedacht werden müssen. 

Im Ergebnis werden Ausgestaltungs-
optionen in Bezug auf das Personen-
beförderungsrechtaufgezeigt,diesichnach
vorliegender Einschätzung innerhalb des 
verfassungsrechtlich gesicherten politi-
schen Handlungsspielraums bewegen.
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Aufhebung oder Anpassung der Taxipreisregulierung

Vonden25eingegangenStakeholderStellungnahmenstimmten
achteinerAufhebungbzw.AnpassungderTaxipreisregulierung
zu,vierlehntensieabunddreiwareneinerAufhebungbzw.
Anpassung gegenüber neutral eingestellt. Von den analysierten 
Studien,MitteilungenundGutachtensprachensichderWissen-
schaftlicheBeiratbeimBMVIunddieMonopolkommissionfür
eineDeregulierungderTaxitarifierungaus.DieIHKBadenWürt-
tembergstellteeineAufhebungoderAnpassungderPreisregulierung
als ein denkbares und genauer zu  überprüfendes Ausgestaltungs-
szenario dar. Allerdings wurden verschiedene Bedingungen ge-
nannt,diebeieinerTarifflexibilisierunggreifenmüssten.

Aufhebung der Taxikonzessionsbeschränkung

HinsichtlichderFrage,obdiemengenmäßigeBeschränkungder
Taxikonzessionenaufgehobenwerdensollte,votiertenachtStake
holderfüreineAufhebung,fünfdagegenundsechsstandenihr
neutralgegenüber.VondenanalysiertenStudien,Mitteilungen
undGutachtensprachensichderWissenschaftlicheBeiratbeim
BMVIunddieMonopolkommissionfüreineAufhebungdermengen-
mäßigenBeschränkungaus.DieIHKBadenWürttembergstellte
eineAufhebungderTaxikonzessionierungalseindenkbaresAus-
gestaltungsszenario dar.

Aufhebung der Rückkehrpflicht für Mietwagen 

HinsichtlichderAufhebungderRückkehrpflichtfürMietwagen
votiertenachtStakeholderdafür,sechsdagegenundfünfwaren
neutraleingestellt.VondenanalysiertenStudien,Mitteilungen
undGutachtensprachensichderWissenschaftlicheBeiratbeim
BMVIunddieMonopolkommissionfüreineAufhebungderRück-
kehrpflichtaus.DieIHKBadenWürttembergbetrachteteeine
AufhebungwieauchdievorherigenAusgestaltungsoptionenim
Rahmenvonverschiedenen,näherzuüberprüfendenSzenarien,
welche unterschiedliche Liberalisierungsgrade abbilden. 

 

METAANALYSE

Hinweis

DieGrafikenstellendiePositionennurvereinfachtdarundver-
anschaulichennicht,inwiefernggf.nochzusätzlicheVorausset-
zungenartikuliertwurden,dieimFalledergefordertenAnpas-
sungenerfülltwerdenmüssten.Zubeachtenistebenfalls,dassdie
Grafiken aufgrund der vorgenommenen Anonymisierung der 
StakeholderStellungnahmennurStimmungsbilderwiedergeben,
da bspw. den Aussagen eines einzelnen Unternehmens die glei-
che Gewichtung zuteil kommt wie den Aussagen eines  Verbandes.

Anpassung der Ortskundeprüfung

Mit12StakeholdernsprachsichfastdieHälftedereingegange-
nen Stellungnahmen für eine Reform der Ortskundeprüfung aus. 
Gegenstimmen,diefüreinFesthaltenanderderzeitigenRegu-
lierungvotierten,gabeskeine.NeutralgegenübereinerAnpas-
sung der Ortskundeprüfung verhielten sich vier Stakeholder. Der 
WissenschaftlicheBeiratbeimBMVI,dieMonopolkommission
unddieIHKBadenWürttembergstimmtenfüreineAnpassung
der Ortskundeprüfung. 

Einführung von Bagatellgrenzen/Schwellenwerten

HinsichtlichderSchaffungklarerKriterienzurAbgrenzungvon
gewerblichen und privaten Anbietern durch Einführung von Ba-
gatellgrenzen/SchwellenwertenäußertesichmitsiebenStake-
holdernderGroßteilneutral.LediglichdreivotiertenfürihreEin-
führungundvierdagegen.FastdieHälftederStellungnahmen
äußertesichnichtzurFrage.DieMonopolkommissionunddie
EuropäischeKommissionvotiertenfürdieEinführungvonBagatell-
grenzen/Schwellenwerten im Personen beförderungsrecht. 

Übernahme gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen

MitachtzustimmendenStellungnahmenfordertendiemeisten
Stakeholder,dassauchneueMobilitätsanbietergemeinwirt-
schaftlicheVerpflichtungenübernehmensollten.Dreisprachen
sich dagegen aus und vier standen der Frage neutral gegenüber. 
VondenanalysiertenGutachtenundStudienargumentierten
dieStudieimAuftragdesEuropäischenParlamentsunddieStudie
derKCWGmbHfürdieÜbernahmegemeinwirtschaftlicherVer-
pflichtungen.DieMonopolkommissionnahmeineneutraleStel-
lung ein. 

Ermöglichung der parallelen Nutzung  
mehrerer digitaler  Plattformdienste (Multihoming)

DerGefahr,dassdigitaleMobilitätsplattformenzuMonopol
bildungneigen,sollnachneunStakeholderStellungnahmen
durch Ermöglichung der parallelen Nutzung mehrerer digitaler 
Plattformdienstebegegnetwerden.DreiStakeholderverhielten
sichbeiderFragedergesetzlichenEinführungdesMultihomings
neutral. Gegenäußerungengabeskeine.AuchderWissen-
schaftlicheBeiratbeimBMVI,dieMonopolkommissionunddie
Europäische Kommission verwiesen auf die Notwendigkeit von 
Multihoming.

Legende

  Zustimmung

  Neutral

  Ablehnung

  Keine Aussage
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Einschätzung möglicher  
sozialer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökonomischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

verkehrspolitischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökologischer und klimatischer Auswirkungen

Einschätzung möglicher sozioökonomischer Auswirkungen bei ausbleibenden Änderungen

Beibehaltung 
des derzeitigen 
Ordnungs rahmens

Chancen
 – GrundsätzlicheFunktionsfähigkeitdes
bestehenden Verkehrsangebots (mit Ein-
schränkungen im ländlichen im Raum)

Risiken
 – Je nach Ausgestaltung zu hohe Entgelte 
oder  geringe Verfügbarkeit

 – Bestehende Regulierungen als 
Markteintrittsbarrieren(z.B.hoherPrü-
fungsaufwand)

Risiken
 – Keine ökonomischen Anreize für Qualitätsverbes-
serungenoderQualitätsdifferenzierungen

 – Potentieller Marktmachtmissbrauch durch 
Taxizentralen

 – AbschottungdesTaxiundMietwagen-
verkehrs  zulasten der Verbraucher

 – RückkehrpflichtführtzuhöherenKostender
 Unternehmer

 – Notwendigkeit teurer Taximarktgutachten

Risiken
 – Schwierig,politischanvisierte
 Mindestversorgung zu gewährleisten (vor 
 allem in ländlichen  Regionen)

Risiken
 – UnnötigeUmweltbelastungendurch 
RückkehrpflichtfürMietwagen

Einschätzung möglicher sozioökonomischer Auswirkungen bei Änderung bestehender Beförderungsvorgaben

Taxitariffreigabe Chancen
 – Qualitätssteigerung durch höheren 
Preiswettbewerb

 – Angebotssteigerung durch Preisdruck in wirt-
schaftlich attraktiven Regionen (Ballungszentren)

Risiken
 – Ggf. negative Effekte für bestimmte gesellschaft-
licheGruppen(z.B.MenschenmitBehinderung,
Senioren,gesundheitlicheingeschränkte
Menschen) durch ökonomisch gelenkte und 
wenigersozialorientiertePreisfindung

 – Preissteigerung aufgrund eines Angebots-
rückgangs in ländlichen Regionen

Chancen
 – Nachfragegenerierungdurchinnovative

Ansätze
 – Ausdifferenzierungunterschiedlicher
QualitätPreisKombinationendurchPreis-
wettbewerb

Risiken
 – Preisdruckinwirtschaftlichattraktiven

Regionen durch erhöhtes Angebot
 – Gefahr erhöhter Preise im ländlichen 

Raum aufgrund eines Angebotsrückgangs
 – Erzeugung von Such- und Opportunitäts-

kosten durch Preisvergleiche

Chancen
 – WirtschaftlichattraktivereRandbereiche
durchgeöffnetenWettbewerbundent-
sprechend bessere Bedienung  
dieser Randbereiche

Risiken
 –  Strenge Regulierungen des Mietwagen-
verkehrsschwererzurechtfertigen

Chancen
 – Ggf. Anreizsetzung für weniger schädliche 

Antriebs technologien durch Qualität-
PreisKombinationen(bspw.EAutoTarif)
bei  entsprechender Kundenakzeptanz

Risiken
 – Höhere Umweltbelastung durch 
gestiegenesAngebot

ZieldiesesArbeitsschritteswares,die
wichtigstensozioökonomischenAuswir-
kungen von Änderungen des Personen-
beförderungsrechts aufzuzeigen. Unter-
gliedert wurden diese Auswirkungen in 
soziale,verkehrspolitische,ökonomische
sowieökologischeundklimatischeKom-
ponenten. Hierbei erfolgte eine Reduzierung 
der Argumente anhand des vorgegebenen 
Untersuchungsrahmens und unter Berück-
sichtigung von Mehrfachnennungen. In-
wieweit die angenommenen Auswirkungen 
bei einer entsprechenden Umsetzung der 

Forderungentatsächlicheintretenwürden,
lässt sich aufgrund der Komplexität des 
Beförderungsmarktes im Untersuchungs-
zeitraumnichtermitteln.Diesdürftestark
vonregionalenUmständenabhängigsein,
weswegenhierzugetroffeneAussagenle-
diglich Tendenzen beschreiben können. 
Ebenfallsistzuberücksichtigen,dassdie
Quellenkaumzwischenkurz,mitteloder
langfristigenAuswirkungendifferenzieren
und die Darstellung der Auswirkungen über-
wiegendqualitativerNaturist.

SOZIOÖKONOMISCHE EINSCHÄTZUNGEN 

DER STAKEHOLDER

Fazit

ImErgebnisdürftenneueMobilitätsdienstleis
tungenunddigitaleMobilitätsplattformen
dasPotentialhaben,diegegenwärtigeinge-
schränkte Mobilität auch im ländlichen Raum 
zubereichern.Voraussetzunghierfüristjedoch,
dass die neuen Beförderungsformen in einer 
ArtundWeiseintegriertwerden,diedie
Konkurrenz zu bestehenden Beförderungs-
formen – insbesondere im Bereich des ÖPNV 
–berücksichtigtunddieWirtschaftlichkeit
von bestehenden Beförderungsformen nicht 

gefährdet. Konkrete Risiken wurden zudem 
in Bezug auf einzelne Beförderungsformen 
(z.B.PeertoPeerDienste)geäußert.

Die Digitalisierung von Mobilitätsangeboten 
dürfte nicht nur den Beförderern selbst Vorteile 
bringen,sondernkannauchdazubeitragen,Ver-
braucherschutz sowie Benutzerfreundlichkeit 
zu erhöhen. Zudem kann durch digitalisierte Pro-
zessehöhereEffizienzundRechtskonformität,
etwabeisteuerrelevantenAngaben,erreichtwerden.

EingangindiesozioökonomischeBetrachtungfandenexpliziteundimpliziteArgumenteausdenuntersuchtenStudien,Mitteilun-
gen,GutachtenundStakeholderStellungnahmen.DietabellarischenDarstellungengebendiewichtigstenAuswirkungenverein-
facht und ungewichtet wieder. Die Einschätzung weiterer Auswirkungen kann in der vollständigen Studie nachgelesen werden.
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Einschätzung möglicher  
sozialer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökonomischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

verkehrspolitischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökologischer und klimatischer Auswirkungen

Einschätzung möglicher Auswirkungen bei Änderung bestehender Beförderungsvorgaben (Fortsetzung)

Aufhebung der 
Taxikonzessions
beschränkung

Chancen
 – Höhere Taxidichte und damit mehr Angebot

Risiken
 – SteigenderMarkteintrittunqualifizierter
FahrerundminderwertigerFahrzeuge
durchWettbewerbsdruck

Chancen
 – Keine weitere Notwendigkeit teurer 

Taximarkt gutachten
 – ErhöhterWettbewerbsdruck
 – Steigende Taxianzahl

Risiken
 – (Temporäre)ÜberkapazitätendesMarktes
 – PreissteigerungenoberhalbderInflati-
onsrate (Bsp. NL)

 – EntwicklungRichtungSchattenwirtschaft
 – Notwendigkeit umfassender Kontrollen 
undentsprechenderRessourcenausstattung
der Behörden

Chancen
 – Ggf.mehrTaxenunterwegs,dieaus
WettbewerbsgründenauchRandgebiete
bedienen

Risiken
 – Aufrechterhaltungeinesfunktionsfähigen

Taxigewerbes mit zusätzlichem Verwal-
tungsaufwand verbunden

 – Vgl. „Mannheimer Verkehrschaos“ nach 
AufhebungderKonzessionsbeschränkung
(1950erJahre):ÜberlastungderTaxihalte
stellen,AufstellenvorlukrativenOrten,
langsames Pendeln durch die Stadt

Chancen
 – Ggf. erhöhter Einsatz von emissions-
armenAntriebstechnologien,umein
Alleinstellungs merkmal zu erwirken

Risiken
 – HöhereUmweltbelastungdurchgestie-
genes Angebot

Aufhebung der 
Rückkehrpflicht für 
Mietwagen

Chancen
 – MehrWettbewerbsdruckzwischenTaxen
und Mietwagen und damit ggf. Qualitäts-
steigerungen

Risiken
 – Ggf.negativeBeeinträchtigungder
Daseinsvorsorge durch Verdrängung von 
Taxiunternehmen

Chancen
 – VerbesserungderWirtschaftlichkeitdes
Miet wagengewerbes

Risiken
 – GefährdungderWirtschaftlichkeitund
FunktionsfähigkeitdesTaxigewerbes

 – Ggf. hoher Verwaltungsaufwand (= hohe 
Kosten),umeffektiveAbgrenzungzwischen
Taxen und Mietwagen zu gewährleisten

Chancen
 – Umfangreichere Bedienung auch von 

Randgebieten durch erhöhte Anzahl von 
Taxen und Mietwagen

Risiken
 – OhneeffektiveKontrollemangelndeAb-

grenzung von Taxi- und Mietwagenverkehr
 – Ggf.GefährdungderDaseinsvorsorge,da
MietwagengünstigerePreiseanbieten
können,aberkeinerBeförderungsund
Betriebspflichtunterliegen

Chancen
 – Reduzierung von Leerfahrten

Risiken
 – ZusätzlichesVerkehrsaufkommenund
dadurch verstärkte Umweltbelastung in 
den Innenstädten und Ballungszentren 
u.a. durch „Kundensuch verkehr“

Einschätzung möglicher Auswirkungen bei Einführung neuer Beförderungsformen bei Nutzung einer digitalen Mobilitätsplattform

Markteintritt neuer 
Beförderungsfor
men allgemein

Chancen
 – Bessere Bedienung der Tagesrandzeiten
 – Verbesserte Erreichbarkeit der Kommunen
 – Erhöhung der Lebensqualität insbesondere 

 ländlicher Regionen
 – Erhöhter Komfort (z.B. Gepäck und 
 Geschwindigkeit)

 – Höherer Verbraucherschutz durch Abbau 
vonInformationsasymmetrien

 – Erhöhte Verkehrssicherheit
Risiken

 – OftmalswirdeinSmartphoneerforderlich
sein,umAngebotenutzenzukönnen
–dadurchkönnenPersonen,diekeinen
Zugriffdaraufhaben,vonbestimmtenBe-
förderungsformen ausgeschlossen werden

Chancen
 – KostenundWettbewerbsvorteilegegen-
über klassischen Anbietern

 – Wettbewerbsintensivierung,diezu
EntwicklungenwiePreissenkungen,
Qualitätssteigerungen und einer höheren 
Angebotsvielfalt führt

 – Markterweiterung
 – Substitutionseffekte
 – WirtschaftlichesPotential

Risiken
 – GefährdungderWirtschaftlichkeitvon
Nahverkehrs unternehmen

 – „Rosinenpickerei“Dritter

Chancen
 – MöglicheIntegrationinverkehrspoliti-
sche Ziele

Risiken
 – NegativeBeeinträchtigungderDaseins-
vorsorge sofern neue Beförderungs-
formenkeinengemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungenunterliegen

 – „Kannibalisierung“ des ÖPNV

Chancen
 – VerbesserteLuftqualitätdurchRückgang
des  Individualverkehrs bei Fahrtenpooling

Risiken
 – AnstiegdesinnerstädtischenVerkehrs,
der zu zusätzlichen Verkehrs- und Umwelt-
belastungen führt

SOZIOÖKONOMISCHE EINSCHÄTZUNGEN 

DER STAKEHOLDER
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Einschätzung möglicher  
sozialer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökonomischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

verkehrspolitischer Auswirkungen

 
Einschätzung möglicher  

ökologischer und klimatischer Auswirkungen

Einschätzung möglicher Auswirkungen bei Einführung neuer Beförderungsformen bei Nutzung einer digitalen Mobilitätsplattform

Einführung von 
 RidesellingDiensten

Chancen
 – NeueErwerbsmöglichkeiten,dievor
allemfürGeringqualifizierteattraktivsind

 – Flexiblere Arbeitszeitgestaltung
 – Überbrückungsmöglichkeitenzwischen
zwei  Dienstverhältnissen

Risiken
 – Umgehung sozialer Sicherungssysteme
 – ZunahmeprekärerBeschäftigungs-
verhältnisse(z.B.Niedriglöhne,keine
Absicherung im Alter)

 – AnstiegSoloselbstständiger

Chancen
 – KostenundWettbewerbsvorteilegegen-
über  klassischen Anbietern

 – Wettbewerbsintensivierung,diezuEntwick-
lungenwiePreissenkungen,Qualitätssteigerun-
gen und einer höheren Angebotsvielfalt führt

 – Markterweiterung
 – Substitutionseffekte
 – WirtschaftlichesPotential

Risiken
 – GefährdungderWirtschaftlichkeitvon
bestehenden Beförderungsangeboten 
(vor allem Nahverkehrs unternehmen)

Chancen
 – SenkungdesFahrzeugaufkommensdurch
 Fahrtenpooling

 – Möglichkeit der Ergänzung des ÖPNV auf 
der  „letzten Meile“

Risiken
 – Ggf.negativeBeeinträchtigungderDaseins

vorsorge sofern  Ride-Selling-Dienste  keinen 
gemeinwirtschaftlichenVerpflichtungen
 unterliegen

 – „Kannibalisierung“ des ÖPNV

Chancen
 – VerbesserteLuftqualitätdurchRückgang
des  Individualverkehrs bei Fahrtenpooling

Risiken
 – Höhere Umweltbelastung durch 
Verkehrsanstieg

Markeintritt 
sonstiger Beförde
rungsformen (Ride 
Sharing, Rufbus)

Chancen
 – Rufbus:FlexibleBedarfsorientierung
 – Rufbus:BessereGewährleistungder

Daseinsvorsorge
Risiken

 – Rufbus:ZumTeilBestellungeineStunde
vor Fahrtbeginn erforderlich

Chancen
 – Rufbus:HöhereWirtschaftlichkeitgegen-
über dem regulären Linienverkehr

Risiken
 – Rufbus:ZusätzlicherDispositionsaufwand
 – Rufbus:WeitereNotwendigkeitvon
Förder geldern

Chancen
 – RideSharing:ReduzierterParkdruck

Risiken
 – Rufbus:“Kannibalisierung“zumbereits

 bestehenden Linienverkehr insbesondere 
in Ballungszentren

Chancen
 – Mitfahrgelegenheiten:GeringereFeinstaub
belastungundverbesserteLuftqualitätdurch
Rückgang des Individualverkehrs (Pooling von 
Fahrten/ Zusammenführung des Pendlerverkehrs)

 – Rufbus:WenigerLeerfahrtendurch
Bedarfsorientierung

Nutzung  digitaler 
Mobilitäts plattformen 
allgemein ohne 
Bezug zu konkreten 
Beförderungs
formen

Chancen
 –  Flächendeckende Absicherung des 
 Personennahverkehrs

 – Schnellere Verfügbarkeit und verbesserte 
ServicequalitätdurchWettbewerbs
intensivierung

 – Zeiteinsparungen durch geringeren 
 Planungs- und Buchungsaufwand

 – EffizientergenutzteReisezeit
 – TransparenterInformationszugang

Risiken
 – OftmalswirdeinSmartphoneerforder-
lichsein,umAngebotenutzenzukönnen
–dadurchkönnenPersonen,diekeinen
Zugriffdaraufhaben,vonbestimmten
Beförderungsformen ausgeschlossen 
werden

Chancen
 – GesteigerteWettbewerbsfähigkeitder
 verschiedenen Beförderungsformen

 – Wettbewerbsintensivierung
 – GesteigerteInnovationsmöglichkeiten
zurEntwicklungneuerGeschäftsmodelle,
Produkte sowie Dienstleistungen

 – ErleichterterMarkteintritt/bessere
 Zugangsvoraussetzungen

 – EffizientereAllokationknapperRessourcen
 –  Anreize zu hohen Qualitätsstandards durch 
AbbauvonInformationsasymmetrien

 –  Flexiblere Preissetzung
 –  Rückgang der Steuerhinterziehung durch 
 bargeldlose Bezahlmöglichkeiten

Risiken
 –  Tarif- bzw. Preiserhöhung durch Provisionen
 –  Monopolisierungstendenzen
 – HoheMarkteintrittsbarrieren

Chancen
 – ÜbernahmeplanerischerAufgaben(z.B.

im Bereich von Haltestellennetzen sowie 
der  Ladeinfrastruktur für Elektromobilität)

 – Möglichkeit der Ergänzung des ÖPNV auf 
der  „letzten Meile“ 

Risiken
 – „Kannibalisierung“ des ÖPNV

Chancen 
 – Rückgang des Individualverkehrs und 
vermehrteNutzungöffentlicherVerkehrs-
mittel(vorallembeieinerdurchgängigen
Reisekette)

Risiken
 – Ggf. höhere Umweltbelastung durch 
Verkehrsanstieg

SOZIOÖKONOMISCHE EINSCHÄTZUNGEN 

DER STAKEHOLDER
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FORDERUNGEN ZUR REFORMBEDÜRFTIG-
KEIT TECHNISCHER VORGABEN

Modul1behandeltAusgestaltungsoptionen,
die im Kern wenig Bezugspunkte zu neu-
en Beförderungsformen oder digitalen 
Mobilitätsplattformenhaben,derenBe-
handlung aber vor dem Hintergrund des 

technischenFortschrittsklärungsbedürftig
erscheint.Demgemäßhandeltessichins-
besondere um Forderungen zur Reform-
bedürftigkeittechnischerVorgaben.

Ortskundeprüfung

 – TaxiundMietwagenfahrerbenötigen
grundsätzlich einen Personenbeförde-
rungsschein (P-Schein).

 – Die sicherheitsrelevanten Elemente des 
PScheins(körperlicheundgeistigeEignung)
sollten nicht dereguliert werden. 

 – Änderungsoptionenbietetabereine
 Deregulierung bzgl. der Ortskundeprüfung 
für  Taxifahrer. Die Ortskundeprüfung dient 
demVerbraucherschutzunddemZweck,
eineeffizienteundumweglosePersonen-
beförderung zu gewährleisten.

 – Die Ortskundeprüfung für  Mietwagenfahrer 
wurde zum 24. August 2017 bereits ersatz-
los gestrichen.

 – Mit der zunehmenden Digitalisierung 
und dem damit verbundenen Abbau von 
InformationsasymmetrienaufKundenseite
können dem Verbraucherschutzgedanken 
auchNavigationssystemegerechtwerden.

Buchmäßige Erfassung von Beförderungsauftragseingängen bei Mietwagen

 – Die Deregulierung könnte dabei so aus-
gestaltetwerden,dassdasNavigations
system dem „Stand der Technik“ entsprechen 
muss. Dadurch könnte die Verwendung 
bestimmter(aktueller)Navigationssysteme
vorgeschrieben werden und die Regelung 
wäreoffenfür(technische)Veränderungen.

 – AlsAusgestaltungsoptionkönnteange-
dachtwerden,dieerforderlichenElemente
des P-Scheins um eine Sachkunde prüfung 
zuergänzen(Nachweis,dassNavigations
system bedient werden kann). Zu beachten 
ist,dassdies(voraussichtlichgeringen)
Verwaltungsaufwand erzeugt.

 – Denkbaristdarüberhinaus,Kommunen
im begründeten Einzelfall die Möglichkeit 
zueröffnen,einereduzierteOrtskunde-
prüfungzuverlangen,wenndieTechnik
anGrenzenstoßenkann(Bsp.:keine
stabile GPS- oder Internetverbindung).

 – BeförderungsauftragseingängebeiMiet-
wagenunternehmenmüssenbuchmäßig
erfasst werden. Digitale Erfassungsmöglich-
keiten sind vom Wortlaut des Gesetzes 
 derzeit generell nicht gedeckt.

 – Die Regelung dient der Gewährleistung 
derbehördlichenKontrolle,dassBeförde
rungsaufträgenuramBetriebssitzdes
Mietwagenunternehmers eingehen dürfen.

 – Soweit dieser Normzweck insbesondere 
durchManipulationsundVerlustsicher-
heitgewährleistetwerdenkann,stehen
einer Speicherung auf digitaler Basis 
rechtliche Gründe nicht entgegen.

FORDERUNGEN ZU BESTEHENDEN 
 BEFÖRDERUNGSFORMEN

DasModul2hatAusgestaltungsoptionen
zumGegenstand,diebereitsbestehende
Beförderungsformen des PBefG (d.h. vor 
allemTaxen,Mietwagen,Linienverkehrs
unternehmen) und dabei insbesondere 
das Verhältnis  zwischen  Taxen und Miet-
wagenbetreffen.Nebengrundlegenden
Fragen,wieeinerverbessertenAbgrenz-

barkeitvonprivatenundgewerbsmäßigen
Fahrten durch z.B. feste Betriebskosten-
wertgrenzen,zeigensich indiesemAb-
schnittgeradeimVerhältniszwischenMiet-
wagen- und Taxenunternehmen die starken 
Wechsel wirkungen,diebeiderUmsetzung
gewisserAusgestaltungsoptionenentste-
henkönnenundzuberücksichtigensind.

Abgrenzungskriterien private/gewerbsmäßige Fahrten

 – Dem PBefG unterfallen nur entgeltliche 
Fahrten,soferndasGesamtentgeltder
Beförderung die Betriebskosten der Fahrt 
übersteigt,§1PBefG.Rechtsunsicherheit
erzeugt dabei das Merkmal der Betriebs-
kosten,dasderzeitanhanddesEinzelfalls
zuermittelnist(eingesetztesFahrzeug
und Fahrverhalten).

 – EineAusgestaltungsoptionzumAbbau
dieser Rechtsunsicherheit könnte in der 
pauschalierten Festlegung von  Wertgrenzen 
für die Betriebskosten liegen. Die Wertgren-
ze sollte dabei unabhängig von der Anzahl 
der beförderten Personen festgelegt werden.

 – Abstrakt sollte die Wertgrenze so hoch 
angesetztwerden,dassdieMitnahmevon
Fahrgästenangereiztwird,abersotiefliegen,
dass nicht zusätzliche (Einzel-)Fahrten renta-
bel werden (Gedanke der  Sharing-Economy). 

 – Die konkrete Höhe der pauschalen Wert-
grenzesolltesichanden(durchschnittlichen)
Betriebskostenorientieren,bspw.unter
ZugrundelegungderEntfernungspauschale
aus dem Einkommenssteuergesetz i. H. v. 
0,30€/km.DabeiisteineDifferenzierung
anhand von Fahrzeugklassen denkbar. 

 – Regelungstechnisch bietet sich eine Ver-
ordnung zur Festlegung der Wertgrenzen an.

 – Angedachtwerdenkönntedarüberhinaus,
Elektrofahrzeuge besonders zu privilegieren.

Ausstattungspflicht mit einer Alarmanlage

 – TaxenundMietwagenmüssennachderzeiti-
ger Rechtslage mit einer Alarm anlage ausge-
rüstetsein.DiesePflichtdientinsbesondere
demSchutzdesFahrersvorÜbergriffen
durchFahrgäste.DieseVerpflichtungstellt
einenEingriffindieGrundrechtederTaxi
und Mietwagenunternehmer dar. 

 – EinegänzlicheAufhebungderPflichtzum
Verbau einer Alarmanlage ist insbesondere 
zum Schutz der Fahrer nicht anzuraten.

 – DenkbarsindaberAusgestaltungsoptionen,
die weniger in die Grundrechte der Unter-
nehmer eingreifen. Insbesondere ist vor-
stellbar,dieAlarmanlagenpflichtmittels
einesSystemsumzusetzen,dasnach
AktivierungeinenNotrufbeiderPolizei
absetzt und ggf. eine Sprachverbindung zu 
dieser herstellt.

 – Denkbarist,diesesSystemindasab2018
verpflichtende„eCallSystem“füralle
Neu fahrzeuge oder in das (ggf. smartphone-
basierte)Navigationssystemzuintegrieren.
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FORDERUNGEN ZU BESTEHENDEN 
BEFÖRDERUNGSFORMEN(FORTSETZUNG)

 – DieTaxitarifpflichtschütztsowohldas
TaxigewerbevorruinösemWettbewerb,
als auch den Fahrgast vor überhöhten Preisen 
(Verbraucherschutz,Daseinsvorsorge).

 – Ein (verfassungs-)rechtliches Gebot zur 
AufrechterhaltungderderzeitigenTaxi
tarifierungistdemRechtsbestandnichtzu
entnehmen. Vielmehr besteht ein gesetz-
geberischerSpielraum,dieSchutzzwecke
auchdurchandereAusgestaltungsoptionen
zugewährleisten.DieserSpielraumdürfte
aufdemBestellmarktgrundsätzlichgrößer
sein als auf dem Wink- und Wartemarkt.

 – Bei einer Deregulierung der Taxitarif-
pflichtsindWechselwirkungenmitder
BeförderungspflichtundderRegulierung
der Mietwagen zu beachten.

 – AlsdenkbareAusgestaltungsoptionkommt
die Einführung von Mindest- und Höchst-
preisen in Betracht. Hierdurch könnte die 
Beförderungspflichtaufrechterhaltenund
einruinöserWettbewerbverhindertwerden.

Aufhebung der Mengenregulierung für Taxigenehmigungen

 – Da sich Gegebenheiten vor Ort  teilweise 
deutlich unterscheiden (ländlicher Raum-/
Ballungszentren),undineinigenRegionen
ggf. die Gewährleistung der Daseinsvorsorge 
gefährdetwäre,kanndieTaxitarifierung
alternativoderergänzendauchsoaus-
gestaltetwerden,dassgrundsätzlichein
Preiswettbewerbstattzufindenhat,aber
im Einzelfall und mit Begründung auf 
kommunaler Ebene eine Preisfestsetzung 
erfolgen kann (Regel-Ausnahmeverhältnis). 

 – BeieinerDeregulierungderTaxitarifpflicht
sind die Preise dem Fahrgast transparent 
zuvermitteln,umdemVerbraucherschutz
gerecht zu werden. Beispielsweise indem 
auf dem Bestellmarkt vorher der Preis 
feststeht und auf dem Wink- und Warte-
markt durch gut sichtbare Aushänge am 
Fahrzeug nach dem Vorbild der Tankstellen-
preisangabenverpflichtungvermitteltwird.

 – DieAufhebungeinerMengenregulierung
von Taxigenehmigungen ist bereits nach 
derzeitigerRechtslagedurchdiejeweils
zuständigeKommuneimjeweiligenBezirk
unterdenVoraussetzungendes§13Abs.4
PBefGmöglich,wieinsbesonderedasBeispiel
Hamburgs zeigt. 

 – FüreinebundeseinheitlicheAufhebung
derMengenregulierungbedürfteeseiner
 Änderung des PBefG.

 – EinesolchebundeseinheitlicheAufhebung
der Mengenregulierung ist rechtlich möglich. 
Esmussabergewährleistetwerden,dass
derSchutzzweckdes§13Abs.4PBefG
–dieAufrechterhaltungeinesfunktions
fähigen Taxengewerbes – gewährleistet 
ist.DieskannübereineeffektiveKontrolle
der gesetzlichen Mindestanforderungen an 
Fahrer und Fahrzeuge sowie der Branche 
ingsgesamtalsmilderemMittelgegen-
übereinermengenmäßigenBeschränkung
erfolgen (sog. „Hamburger Modell“).

Aufhebung der Rückkehrpflicht für Mietwagen

 – DieRückkehrpflichtfürMietwagendient
dem Schutz des Taxigewerbes und damit 
mittelbarauchdemvomPBefGanerkannten
Schutzzweck der Daseinsvorsorgegewähr-
leistung.

 – Soweit dieser Schutzzwecke auch über 
andereWegegewährleistetwerdenkann,
istdieAbschaffungderRückkehrpflicht
rechtlich möglich. 

 – Zur Erfüllung des Schutzzwecks könnte 
den Mietwagen beispielsweise ein „Auf-
stellverbot“fürbesondersattraktive/
fahrgastreicheGebieteauferlegtwerden,
welches per „GPS-tracking“ kontrolliert 
werden könnte. Dabei stellt sich aber die 

Herausforderung der rechtsverbindlichen 
KommunikationdieserAufstellverbotsorte.
Defactodürftedurchdiebestehenden
Taxihaltebuchten an attraktiven Orten 
bereits derzeit eine Privilegierung für 
Taxenbewirktwerden,dieeinemAufstell-
verbot für Mietwagen nahekommt. Dem 
Regelungszweckkönntedurcheffektive
Kontrolle dieser Bereiche nachgekommen 
werden. 

 – Insgesamt sind bei einer möglichen 
AbkehrvonderRückkehrpflichtWechsel-
wirkungen mit anderen Privilegien und 
Belastungen,insbesonderemitderTarif-
pflichtfürTaxen,zuberücksichtigen.

Aufhebung der Preis regulierung für Taxen

Aufhebung des „Poolingverbots“ für Mietwagen

 – Mietwagen dürfen nur „im Ganzen“ ange-
mietet werden. Die Anmietung einzelner 
Sitzplätze ist unzulässig (Poolingverbot).

 – Der Zweck der Regelung liegt insbesondere 
im Schutz des Linienverkehrs und damit 
des ÖPNV vor möglichen Verdrängungs-
effektendurchanderegebündelteFahrten.

 – Entsprechend sind die Auswirkungen von 
Poolingfahrten auf den Linienverkehr zu 
berücksichtigenundggf.aufGrundlage
einererweitertenExperimentierklauselzu
erproben.

 – AlsAusgestaltungsoptioneinerAufhebung
desPoolingverbotsbietetsichan,die

Einzelsitzplatzvermietung grundsätzlich zu 
gestattenundeineVersagungderGeneh-
migung nur in eng begrenzten Ausnahme-
fällen zuzulassen.

 – DamöglichenegativeAuswirkungenauf
denLinienverkehrggf.durchAuflagenmini-
miertwerdenkönnen(bspw.Bestimmung
desBediengebietsoderderBedienzeit),
kann die Einzelsitzplatzvermietung um 
dieMöglichkeiteinerAuflagenerteilung
ergänzt werden.

 – EineAufhebungdesPoolingverbotsfür
Mietwagen berührt auch das Verhältnis 
des Taxi- und Mietwagenverkehrs (Wech-
selwirkung).

Aufhebung der Mengenregulierung für Taxigenehmigungen (Fortsetzung)

 – Das„HamburgerModell“istjedochmit
zum Teil erheblichen Kosten und Personal-
aufwandderVerwaltungverbunden,was
womöglichnichtvonjederKommune
aufgebracht werden kann.

 – Durch eine Umkehrung des „Regel- Ausnahme-
Verhältnisses“dahingehend,dassbundes-

weitgrundsätzlichkeinemengenmäßige
Beschränkung der Genehmigungen erfolgt 
undnurKommunen,beidenennachweislich
(etwa mangels finanzieller und perso-
nellerKontrollmittel)diemengenmäßige
BeschränkungdasmildereMitteldarstellt,
kann diesem Umstand Rechnung getragen 
werden.

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE ANALYSE
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FORDERUNGEN ZU DIGITALEN 
 MOBILITÄTSPLATTFORMEN

DigitaleMobilitätsplattformenderenGe-
schäftsmodellsichnichtnuraufdiereine
VermittlungvonBeförderungsleistungen 
beschränkt,sonderndieselbstalsVertrags
partnergegenüberdemFahrgastauftreten,
sichnachaußenalsBeförderergerieren
underheblichenEinflussaufFahrpreise
sowie die verkehrserbringenden Fahrer aus-
üben,werdenvonderRechtsprechung
und nach Ansicht des Generalanwalts beim 
EuGH als Beförderer i. S. d. PBefG angese-
hen. Entsprechend ist für solche Produkte/ 
Phänomene eine Genehmigung nach dem 
PBefG erforderlich.

Die betrachteten Produkte/Phänomene 
(RidesellingmitprivatenFahrern,Rideselling
mit Mietwagenfahrern und Ridepooling 
mit Mietwagenfahrern) sind aber regel-
mäßignichtgenehmigungsfähig,dasich
ihrGeschäftsmodellnichtmitdemNume-
rus Clausus des PBefG in Einklang bringen 
lässt.

Ausgestaltungsoptionen,solchePlattformen
mitdemPBefGvereinbarzugestalten,
sind über mehrere Wege denkbar (siehe 
rechts).

Digitale Mobilitätsplattformen, die Beförderer sind

Digitale Mobilitätsplattformen könnten als Reflex 
einer Anpassung der bestehenden Beförderungs
arten und formen im Rahmen des bestehenden 
Numerus Clausus, bspw. als den Mietwagen 
ähnlich (§ 2 Abs. 6 i. V. m. § 49 Abs. 4 PBefG) 
genehmigungsfähig sein. 

 BerücksichtigungderBesonderheiten
digitalerMobilitätsplattformenüberAufla-
geni.R.d.Auffangklauselmöglich

 KeineRechtssicherheit,Ermessens
entscheidungderBehörden,Gefahreines
„regulatorischen Flickenteppichs“

Digitale Mobilitätsplattformen könnten als Reflex 
einer Anpassung der bestehenden Beförderungs
arten und formen im Rahmen des bestehenden 
Numerus Clausus, bspw. als Mietwagen (§ 49 
Abs. 4 PBefG) genehmigungsfähig sein.

 Rechtssicherheit,gebundeneBehörden
entscheidung,Rechtseinheitlichkeit

 BerücksichtigungderBesonderheitenund
desspezifischenRegulierungsbedarfsfür
digitaleMobilitätsplattformenschwierig

Der Numerus Clausus könnte um eine eigene 
Regelung für digitale Mobilitätsplattformen er
gänzt werden, um spezifische Besonderheiten 
solcher digitaler Mobilitätsplattformen hinreichend 
zu  adressieren und verkehrslenkende Maßnahmen 
festzuschreiben. 

 Möglichkeit,durchDefinitionauchkünftige
Phänomene einzufangen; Rechtssicherheit; 
 gebundene Behördenentscheidung; Rechts-
einheitlichkeit; Vermeidung eines „regulato-
rischen Flickenteppichs“

 HerausforderungeinerDefinitionfürdigitale
Mobilitätsplattformen

DigitaleMobilitätsplattformen,derenGe-
schäftsmodellsichimWesentlichenaufdie
VermittlungvonBeförderungsangeboten
richtet,unterfallennichtdemRegelungs-
regimedesPBefG,dasiekeineeigene
Beförderungs leistung erbringen.

Gleichwohl bewegen sich solche digitalen 
Mobilitätsplattformennichtimrechtsfreien
Raum,sondernunterliegendenallgemeinen
Gesetzen(bspw.BGB,HGB,UWG,GWB).

Digitale Mobilitätsplattformen, die keine Beförderer sind

Digitale Mobilitätsplattformen könnten aus der 
 Genehmigungspflichtigkeit entlassen  werden.

 Rechtssicherheit,geringergesetzgeberischer
und behördlicher Aufwand

 Starke Einschränkungen der Schutzzwecke des 
PBefG(Verbraucherschutz,Daseinsvorsorge
undWettbewerbsschutz)sindzubefürchten

Modul3hatdigitaleMobilitätsplattformen
zum Gegenstand. Unter digitalen Mobilitäts-
plattformenkönnenineinerArbeitsdefi-
nitionMarktplätzeverstandenwerden,auf
denen Verkehrsangebot und Verkehrsnach-
frage digital zusammengeführt werden.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen di-
gitalenMobilitätsplattformen,derenGe-
schäftsmodellsichimWesentlichenaufdie

VermittlungvonPersonenbeförderungs-
leistungen beschränkt und solchen digitalen 
Mobilitätsplattformen,dieregelmäßigals
Beförderer i. S. d. PBefG angesehen werden 
und dementsprechend dem Regelungsregime 
des PBefG unterfallen. Für letztgenannte 
werden verschiedene Ausgestaltungsop-
tionenvorgestellt,dieseindasRegelungs-
regime des PBefG einzubeziehen.

Ausgestaltungsoptionen
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